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GEBÜHRENSATZUNG 

 
des Ausbildungszentrums für Verwaltung  

 
für die Zeit ab 01. Januar 2026 

 
 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 
27. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Haushaltsbegleitge-
setz vom 04. April 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 190-191), wird nach Beschlussfassung durch das Ku-
ratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung vom 03. Dezember 2025 folgende Gebührensat-
zung erlassen: 
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§ 1 

Gegenstand der Gebühren 
 
(1) Das Ausbildungszentrum für Verwaltung (AZV) erhebt für die Inanspruchnahme des AZV und 

seiner Einrichtungen folgende Benutzungs- und Verwaltungsgebühren: 
 
 1. Ausbildungsbereich der FHVD 

 
1.1. Gebühr für die Teilnahme an Studien- oder Ausbildungslehrgängen 
 
1.2. Gebühr für die Teilnahme an Abschlussprüfungen 

 
1.3. Gebühr für die Teilnahme an einem Eignungstest als Zugangsvoraussetzung für einen 

Studien- oder Ausbildungslehrgang 
 
1.4. Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes 

 
 2. Ausbildungsbereich der VAB 

 
2.1 Gebühr für die Teilnahme an Ausbildungs- und Weiterbildungslehrgängen 
 
2.2 Gebühr für die Inanspruchnahme von Leistungen der „zuständigen Stelle“ nach dem 

BBiG 
 
2.3 Gebühr für die Teilnahme an Zwischen- oder Abschlussprüfungen 
 

 3. Bereich KOMMA 
 
3.1 Gebühr für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
 
3.2 Gebühr für die Inanspruchnahme von Beratungs- oder Serviceleistungen 
 

 4. Bereich der Unterkunft und Raumnutzung 
 
4.1 Gebühr für die Inanspruchnahme von Unterkünften 
 
4.2 Gebühr für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten. 

 
(2)  Schuldner der Gebühren nach Absatz 1 sind die entsendenden Stellen oder, sofern diese nicht 

vorhanden oder nicht zuständig sind, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unmittelbar. Bei 
Lehrgängen anderer Veranstalter sind diese Schuldner der Gebühren. 
 

 
§ 2 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren  
im Ausbildungsbereich der FHVD 

 
(1)  Das Gebührenaufkommen soll mindestens 75 v. H. der laufenden Kosten decken (§ 6 Abs. 2 

Satz 1 AZG). 
 
(2)  Die Höhe der Benutzungsgebühren (§ 1 Abs. 1 Ziffer 1.1 bis 1.3) wird je Teilnehmerin oder 

Teilnehmer wie folgt festgesetzt: 
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1. Gebühr für die Teilnahme am Studium (Diplom- oder Bachelorstudiengang)  
 

1.1 in Vollzeit für jeden Monat der fachtheoretischen Studienzeit - einschließlich vorle-
sungsfreier Zeiten       657,- €, 
 

1.2 in Teilzeit in Höhe von 50 % eines Vollzeitstudiums (bei einer Mindestteilnehmerzahl 
von 12 Personen) für jeden Monat der fachtheoretischen Studienzeit - einschließlich 
vorlesungsfreier Zeiten,        329,- €, 

 
1.3 für die Teilnahme am Bachelorstudiengang Sicherheitsmanagement für jeden Monat 

der fachtheoretischen Studienzeit - einschließlich vorlesungsfreier Zeiten 
        614,- €. 

 
2. Gebühr für die Teilnahme an einer Abschlussprüfung in einem Diplom- oder Bachelorstudi-

engang (neben der Gebühr nach Ziffer 1) - sofern eine gesonderte Abschlussprüfung durch-
geführt wird        548,- €. 

 
3. Gebühr für die Teilnahme am „Qualifizierungslehrgang II“ (für tariflich Beschäftigte des Lan-

des Schleswig-Holstein bei einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen) für jede der 4 
Seminareinheiten (jeweils 6 Wochen)     1.304,- €. 

 
4. Gebühr für die Teilnahme am „Verwaltungsergänzungslehrgang“ (6 Wochen)  

        986,- €. 
 

5. Gebühr für die Teilnahme am „Aufbaulehrgang Sicherheitsmanagement“ für jede der  
Seminareinheiten (jeweils 5 Wochen)        1.658,- €. 

 
6. Gebühr für die Teilnahme am „Aufbaustudienlehrgang der Fachrichtung Rentenversiche-

rung“  
 

6.1 für jeden Monat der fachtheoretischen Ausbildungszeit - einschließlich vorlesungs-
freier Zeiten         657,- €, 
 

6.2 für die Abschlussprüfung (neben der Gebühr nach Ziffer 6.1)        548,- €. 
 

7. Gebühr für die Teilnahme am „Sachkundelehrgang Rentenberatung“ 
 

7.1 für jeden Lehrgangstag         196,- € 
 
7.2 für das Abschluss- / Prüfungskolloquium (neben der Gebühr nach Ziffer 7.1) 

        403,- €. 
 

8. Gebühr für die Teilnahme am Qualifizierungslehrgang „Prüfungsfreier Aufstieg in den ge-
hobenen Dienst“ oder am Qualifizierungslehrgang „Bilanzbuchhaltung“: 

 
Die Gebühr für die Teilnahme an einem dieser Qualifizierungslehrgänge wird für jede Ver-
anstaltung im Einzelfall festgesetzt. Sie errechnet sich unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den entstehenden Aufwendun-
gen (insbesondere Honorare für Referentinnen und Referenten einschließlich deren Reise-
kosten, Unterkunfts- und Verpflegungskosten) und aus einer anteiligen Verwaltungskosten-
pauschale, die die entstehenden Personal- und Sachkosten des AZV abdeckt. 
 
Die Höhe der Gebühr wird für die jeweilige Veranstaltung innerhalb des Bereiches Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Seminarprogramm ausgewiesen. 
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9. Gebühr für die Teilnahme an einem Eignungstest als Zugangsvoraussetzung für den Ba-
chelorstudiengang Sicherheitsmanagement oder den Aufbaulehrgang Sicherheitsmanage-
ment      168,- €. 

 
(3)  Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, die nicht im Einzelnen 

in Absatz 2 genannt sind, werden im Einzelfall festgesetzt. Sie errechnen sich unter Berücksich-
tigung der voraussichtlichen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den entstehenden 
Aufwendungen und aus einer anteiligen Verwaltungskostenpauschale. 
 

(4) Bei Anmeldung zu einzelnen Teilen von Studien-, Seminar- oder Lehrgangseinheiten kann ein 
Zuschlag in Höhe von bis zu 30 v. H. auf die in Absatz 2 und 3 aufgeführten Gebühren erhoben 
werden. 

 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren 

zur Sicherstellung des Lehrbetriebes an der FHVD 
 
(1)  Zur Sicherstellung des Lehrbetriebes können die Fachbereichsräte der einzelnen Fachbereiche 

der FHVD für die jeweiligen Fachbereiche einen höheren als den generell vom Kuratorium des 
AZV festgelegten Anteil der hauptamtlichen Lehrkräfte am Gesamtstundensoll des Fachberei-
ches festlegen.  

 
(2)  Die der FHVD entstehenden jährlichen Mehrkosten nach Absatz 1 sind von den entsendenden 

Stellen des jeweiligen Fachbereiches zu tragen und der FHVD auf Anforderung zu erstatten. 
 
(3)  Die Aufteilung der Mehrkosten innerhalb der jeweiligen Fachbereiche auf mehrere entsendende 

Stellen erfolgt nach der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an die FHVD zur Ausbil-
dung im jeweiligen Fachbereich entsandt werden und der Dauer ihrer dortigen Ausbildung. 

 
(4)  Für den Fachbereich Allgemeine Verwaltung erfolgt die Aufteilung der Mehrkosten nach Absatz 

3 zwischen dem Land und dem Verein zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen Gemein-
deverwaltungsschule e.V. (Schulverein). 

 
 

§ 4 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren 

im Ausbildungsbereich der VAB 
 
(1) Das Gebührenaufkommen soll mindestens 75 v. H. der laufenden Kosten decken (§ 6 Abs. 2 

Satz 1 AZG). 
 
(2)  Die Höhe der Benutzungsgebühren (§ 1 Abs. 1 Ziffer 2.1 und 2.3) wird je Teilnehmerin oder 

Teilnehmer wie folgt festgesetzt: 
 

  Lehrgangs- 
gebühr 

Prüfungs- 
gebühr 

    
1. Gebühr für die Teilnahme am Einführungslehrgang  

für Verwaltungswirtinnen oder Verwaltungswirte 
 

926,- € 
 

    
2. Gebühr für die Teilnahme am Aufbaulehrgang I  

für Verwaltungswirtinnen oder Verwaltungswirte 
 

1.439,- € 
 

 
 
 

   

3. Gebühr für die Teilnahme am Aufbaulehrgang II  
für Verwaltungswirtinnen oder Verwaltungswirte 

 
1.509- € 

 
       145,- € 
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4. Gebühr für die Wiederholung von Leistungsnachweisen 

nach § 19 LAPO-Verwaltungswirt/in je Leistungsnachweis 
  

  82,- € 
    
5. Gebühr für die Teilnahme am Abschlusslehrgang  

für Verwaltungswirtinnen oder Verwaltungswirte 
 

2.970,- € 
 

556,- € 
    
6. Gebühr für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang I 

6.1  Vorbereitungslehrgang 
 

1.569,- € 
 

161,- € 
 6.2  Hauptlehrgang 2.917,- € 617,- € 
    
7. Gebühr für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang II 5.169,- € 863,- € 

 
7.1 Gebühr je Klausur ohne Teilnahme an einem Lehrgang  228,- € 

 
8. Gebühr für die Teilnahme am Einführungslehrgang  

„Verwaltungsfachangestellte/r“ 
 

1.183,- € 
 

    
9. Gebühr für die Teilnahme am Abschlusslehrgang  

„Verwaltungsfachangestellte/r“ 
 

1.954,- € 
 

    
10. Gebühr für die Teilnahme am Qualifizierungslehrgang I   
 - pro Block 1.297,- €  
    
11. Gebühr für die Teilnahme am Lehrgang Ausbildung der 

Ausbilder 
 

923,- € 
 

    
12. Gebühr für die Teilnahme am Nachqualifizierungslehrgang 923,- € 267,- € 
    
13. Gebühr für die Teilnehmenden am Einführungslehrgang     
 für Standesbeamtinnen und Standesbeamte    370,- € 
    
14. Gebühr für die Teilnahme am Lehrgang „Meister/in für    
 Bäderbetriebe“ 5.435,- €  
    
15.  Gebühr für die Teilnahme am Einführungslehrgang          

für Justizfachwirtinnen oder Justizfachwirte 
791,- €  

    
16. Gebühr für die Teilnahme am Lehrgang I                          

für Justizfachwirtinnen oder Justizfachwirte                               
1.439,- €  

    
17. Gebühr für die Teilnahme am Lehrgang II                          

für Justizfachwirtinnen oder Justizfachwirte 
1.509,- € 146,- € 

    
18. 
 
 
19.  

Gebühr für die Teilnahme am Lehrgang III für  
Justizfachwirtinnen oder Justizfachwirte 
 
Gebühr für die Teilnahme an einem Modul für 
Quereinsteigerinnen oder Quereinsteiger  
(Basismodul / Vertiefungsmodul) 

2.970,- € 
 
 

1.183,- € 

556,- € 

 
20. Gebühr für die Teilnahme am Lehrgang „Prüfungstraining 

für VFA“                                
2.343,- €.  
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(3) Soweit Räume für Lehrgänge bereitgestellt und die Organisation für diese Lehrgänge übernom-
men werden (Inhouse-Lehrgänge), können die Benutzungs- und Prüfungsgebühren unter Be-
rücksichtigung des zu erbringenden Aufwands und von Mindestteilnehmerzahlen, die unabhän-
gig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl und der Art des Lehrgangs eine Gebührenberechnung 
auf mindestens 15 Personen nicht unterschreiten, ermäßigt werden.  

        
(4) Werden in Absatz 2 genannte Lehrgänge auf Veranlassung der entsendenden Stelle als ge-

schlossene Lehrgänge durchgeführt, werden die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren im Einzel-
fall als Gesamtgebühr festgesetzt. Diese Gebühr errechnet sich unter Berücksichtigung der vo-
raussichtlichen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den entstehenden Aufwendun-
gen und aus einer anteiligen Verwaltungskostenpauschale. 

 
(5) Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für die Teilnahme an Lehrgängen, die nicht im Einzelnen 

in Absatz 2 genannt sind, werden im Einzelfall festgesetzt. Sie errechnen sich unter Berücksich-
tigung der voraussichtlichen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den entstehenden 
Aufwendungen und aus einer anteiligen Verwaltungskostenpauschale.  

 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren  

im Bereich der „zuständigen Stelle“ nach dem BBiG an der VAB 
 
(1) Das Gebührenaufkommen soll die entstehenden Kosten in diesem Bereich vollständig decken.  
 
(2) Für Leistungen, die die VAB als „zuständige Stelle“ nach dem Berufsbildungsgesetz wahrnimmt 

(§ 1 Abs. 1 Ziffer 2.2 und 2.3), werden folgende Verwaltungsgebühren je Teilnehmerin oder 
Teilnehmer erhoben:  

  
   
1. Gebühr für die Betreuung eines Berufsausbildungs- oder Umschulungs-

verhältnisses 
- bis zum 31.07. 
- ab dem 01.08.  

 

 
   

270,- € 
279,- € 

2. Gebühr für die Teilnahme an einer Zwischenprüfung ohne Fertigkeits-
prüfung - Zulassung und Abnahme 

 
172,- € 

   
3. Gebühr für die Teilnahme an einer Zwischenprüfung mit Fertigkeitsprü-

fung - Zulassung und Abnahme 
 

217,- € 
   
4. Gebühr für die Teilnahme an einer Abschlussprüfung ohne Fertigkeits-

prüfung - Zulassung und Abnahme 
 

364,- € 
   
5. Gebühr für die Teilnahme an einer Abschlussprüfung mit Fertigkeitsprü-

fung - Zulassung und Abnahme 
 

540,- € 
   
6. Gebühr für die Teilnahme an der Abschlussprüfung „Verwaltungsfachan-

gestellte/r“ - Zulassung und Abnahme 
 

456,- € 
   
7. Gebühr für die Teilnahme an der Prüfung „Ausbildung der Ausbilder“ 309,- € 
   
8. Gebühr für die Teilnahme an der Prüfung „Meister/in für Bäderbetriebe“  
 8.1   Erstprüfung (gilt auch für Überstellung und Leistungsanrechnung) 

8.2   Wiederholungsprüfung 
740,- € 
495,- € 

 
9. Gebühr für die Teilnahme an der Prüfung „Straßenwärtermeister/in“  
 9.1   Erstprüfung (gilt auch für Überstellung und Leistungsanrechnung) 1.333,- € 
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9.2   Wiederholungsprüfung 889,- € 
 

10. Gebühr für die Teilnahme an der Prüfung „Meister/in kommunaler Bauhof“  
 10.1   Erstprüfung (gilt auch für Überstellung und Leistungsanrechnung) 

10.2   Wiederholungsprüfung 
1.333,- € 

889,- € 
 

11. Gebühr für die Anerkennung eines Ausbildungsbetriebes 290,- €. 
   
12. 
 

Gebühr für die Teilnahme an der Prüfung „Bachelor Professional in Stra-
ßenbetriebsmanagement“ 

 

 12.1   Erstprüfung 
12.2   Wiederholungsprüfung 

2.665,- € 
1.778,- € 

 
13. 
13.1  

Feststellungsverfahren nach § 50b BBiG 
Anmeldegebühr  

 
270,-€ 

13.2 Gebühr für das Feststellungsverfahren 835,- € 
13.3 Gebühr für die Wiederholung eines Feststellungsverfahrens oder eine 

teilweise Feststellung 
835,- € 

   
(3) Die Gebühr für abschlussgleiche Prüfungen nach §§ 43 Abs. 2 und 45 Abs. 2 BBiG beträgt das 

1,5-fache der im Absatz 2 genannten Gebühren. 
 
(4) Führt die VAB als „zuständige Stelle“ nach dem BBiG sonstige nicht in Absatz 2 oder 3 sowie in 

§ 4 genannte Lehrgänge oder Prüfungen durch, wird die Verwaltungsgebühr im Einzelfall festge-
setzt. Sie errechnet sich unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus den entstehenden Aufwendungen und aus einer anteiligen Verwaltungskos-
tenpauschale. 
 

 
§ 6 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren 
im Bereich KOMMA 

 
(1)  Das Gebührenaufkommen im Bereich KOMMA (§ 1 Abs. 1 Ziffer 3.1 und 3.2) soll die entste-

henden Kosten in diesem Bereich vollständig decken. 
 
(2)  Die Gebühr für die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung wird für jede Veranstaltung im 

Einzelfall festgesetzt. Sie errechnet sich unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den entstehenden Aufwendungen (insbesondere Hono-
rare für Referentinnen und Referenten einschließlich deren Reisekosten, Unterkunfts- und Ver-
pflegungskosten) und aus einer anteiligen Verwaltungskostenpauschale, die die entstehenden 
Personal- und Sachkosten des AZV abdeckt. 

 
Die Höhe der Gebühr wird für die jeweilige Veranstaltung innerhalb der Seminarbeschreibung 
im Seminarprogramm oder im Rahmen gesonderter Bekanntmachungen (Einzelveranstaltun-
gen) ausgewiesen.  

 
(3)  Die Gebühr für Inhouse-Veranstaltungen und Beratungsleistungen wird für jede Maßnahme im 

Einzelfall festgesetzt. Die Gebühr errechnet sich aus den entstehenden Aufwendungen (insbe-
sondere Honorare für hinzugezogene externe Fachkräfte einschließlich deren Reisekosten, Un-
terkunfts- und Verpflegungskosten) und aus einer anteiligen Verwaltungskostenpauschale, die 
die entstehenden Personal- und Sachkosten des AZV abdeckt. 

 
 

§ 7 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren  

im Bereich der Unterkunft und Raumnutzung 
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(1) Das Gebührenaufkommen soll die entstehenden Kosten in diesem Bereich vollständig decken.  
 
(2) Die Höhe der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Unterkünften der VAB (§ 1 

Abs. 1 Ziffer 4.1) wird wie folgt festgesetzt: 
 

1. Ausbildungslehrgänge des AZV 
 

 1.1 Bei Unterbringung im Doppelzimmer  
  - pro Person und je vorgesehenen Lehrveranstaltungstag              16,- € 

 
1.2 Bei Unterbringung auf Antrag im Einzelzimmer oder im  
 Doppelzimmer als Einzelperson 
 - pro Person und je vorgesehenen Lehrveranstaltungstag              31,- € 

 
2. Fortbildungsveranstaltungen des AZV 

 
2.1 Bei Unterbringung im Einzelzimmer 

- pro Person und Übernachtung              44,- €  
  

2.2 Bei Unterbringung im Doppelzimmer als Einzelperson 
 - pro Person und Übernachtung              44,- € 

 
3. Sonstige Veranstaltungen des AZV 

 
3.1 Bei Unterbringung im Einzelzimmer 
 - pro Person und Übernachtung              44,- € 
 
3.2 Bei Unterbringung im Doppelzimmer 
 - pro Person und Übernachtung             22,- €. 

   
(3) Die Gebühr für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten des AZV und seiner Einrichtungen  

(§ 1 Abs. 1 Ziffer 4.2) wird im Einzelfall festgesetzt. Die Gebühr errechnet sich unter Berück-
sichtigung der jeweils genutzten Räumlichkeiten aus den entstehenden Aufwendungen (insbe-
sondere anteilige Bewirtschaftungskosten, Kosten für Technikeinsatz und individuell ge-
wünschte Dienstleistungen) sowie aus einer anteiligen Verwaltungskostenpauschale, die die 
entstehenden Personal- und Sachkosten des AZV abdeckt. Bei der Festsetzung der Gebühr ist 
darüber hinaus die vorgesehene Art der Nutzung zu berücksichtigen.  

 
 

§ 8 
Gebührenzuschläge, Mehrwertsteuerbeträge 

 
(1) Soweit Dritte, die nicht Träger des AZV sind, das AZV und seine Einrichtungen nutzen, werden 

folgende Zuschläge zu den Gebühren erhoben (§ 6 Abs. 3 AZG): 
 

1. Ausbildungsbereich der FHVD 
 
 Der Zuschlag zur Gebühr nach § 2 Abs. 2 Ziffer 1 beträgt für jeden Monat der fachtheoreti-

schen Studienzeit - einschließlich vorlesungsfreier Zeiten 
 - je Teilnehmerin und Teilnehmer        272,- €, 
 
 bzw. für den Bereich des Bachelorstudiengangs Sicherheitsmanagement für jeden Monat 

der fachtheoretischen Studienzeit - einschließlich vorlesungsfreier Zeiten 
 - je Teilnehmerin und Teilnehmer        202,- €. 
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 Der Zuschlag zu den Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 3, 4, 6.1 und 8 wird bis zu einer Höhe 
von 50 v. H. der jeweiligen Gebühr im Einzelfall festgesetzt, soweit die Gebührenkalkulation 
einen solchen Anteil nicht bereits berücksichtigt.  

 
 Der Zuschlag zur Gebühr nach § 2 Abs. 2 Ziffer 7 beträgt   
 - für jeden Tag des Lehrganges je Teilnehmerin und Teilnehmer        124,- € 
 - für das Abschluss- / Prüfungskolloquium je Teilnehmerin und Teilnehmer          99,- €. 
2. Ausbildungsbereich der VAB 
 
 Der Zuschlag zu den in §§ 4 und 5 genannten Gebühren beträgt 50 v. H. der jeweiligen 

Gebühr. Werden für Dritte geschlossene Lehrgänge durchgeführt und kann eine Wiederho-
lung der gleichen Lehrgangsform erwartet werden, kann der Zuschlag auf 30 v. H. der je-
weiligen Gebühr ermäßigt werden. 

 
3. Bereich der Unterkunft 
 
 Der Zuschlag zur Unterkunftsgebühr nach § 7 Abs. 2 Ziffer 1 und 3 beträgt 50 v. H. der 

jeweiligen Gebühr. Werden für Dritte geschlossene Lehrgänge durchgeführt und kann eine 
Wiederholung der gleichen Lehrgangsform erwartet werden, kann der Zuschlag auf 30 v. 
H. der jeweiligen Gebühr ermäßigt werden. 

 
(2) Zusätzlich zu den in dieser Satzung genannten Gebühren können Mehrwertsteuerbeträge er-

hoben werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist und die entsprechenden Mehrwert-
steuerbeträge nicht bereits bei der Kalkulation der jeweiligen Gebühr berücksichtigt worden 
sind. 

 
§ 9 

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 
 
(1) Im Ausbildungsbereich der FHVD entsteht die Gebührenpflicht  

 
1. für Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und 6.1 mit Beginn der jeweiligen fachtheoretischen 

Studien- oder Ausbildungszeit für deren gesamte Dauer. 
 
 Die Gebühren werden jeweils für einen Zeitraum von längstens sechs Monaten erhoben 

(Erhebungszeitraum). 
 
2. für Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 2 und 6.2 mit der Zulassung zur Abschlussprüfung. 
 
3. für Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 3 bis 5 und 8 mit der Zulassung zu einem Lehrgang 

bzw. zu einer Seminareinheit. 
 
 Die Gebühren werden jeweils für einen Lehrgang oder eine Seminareinheit erhoben (Erhe-

bungszeitraum). 
 
4. für Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 7.1 mit der Zulassung zum „Sachkundelehrgang Ren-

tenberatung“.  
 
 Die Gebühren werden jeweils für einen Lehrgang zur Hälfte zum 01.09. und zur Hälfte zum 

01.01. des Folgejahres erhoben (Erhebungszeitraum). 
 
5. für Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 7.2 mit der Anmeldung zum Abschluss- / Prüfungskol-

loquium. 
 
6. für Gebühren nach § 2 Abs. 2 Ziffer 9 mit der Zulassung zum Eignungstest. 
 
7. für Gebühren nach § 3 mit Beginn des Haushaltsjahres. 
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Auf die jährlichen Gebühren können zunächst Abschlagszahlungen erhoben werden. Diese 
sind zum Ende des Haushaltsjahres abzurechnen. 

 
Die Gebühren werden mit der Entstehung der Gebührenpflicht oder zu Beginn des in Satz 1 
genannten Erhebungszeitraumes fällig. Endet ein Erhebungszeitraum im folgenden Haushalts-
jahr, so werden die monatlichen Gebühren, die auf das neue Haushaltsjahr entfallen, erst mit 
Beginn dieses Jahres fällig. 
 

(2) Im Ausbildungsbereich der VAB entsteht die Gebührenpflicht 
 
1. für Gebühren nach § 4 Abs. 2 bis 5 mit der Zulassung zu einem Lehrgang oder einer Prü-

fung. 
 
2. für Verwaltungsgebühren nach § 5 Abs. 2 Ziffer 1 mit dem Eingang des Antrages auf Ein-

tragung in das Verzeichnis des Ausbildungsberufes oder Registrierung des Umschulungs-
verhältnisses. 

 
3. für Verwaltungsgebühren nach § 5 Abs. 2 Ziffer 2 bis 10 und 12 mit der Zulassung zum 

jeweiligen Lehrgang oder zur jeweiligen Prüfung. 
 

4. für Verwaltungsgebühren nach § 5 Abs. 2 Ziffer 11 mit dem Eingang des Antrages auf An-
erkennung eines Ausbildungsbetriebes. 

 
Die Gebühren werden mit der Entstehung fällig. Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann die Gebüh-
renforderung nach Ziffer 2 und Ziffer 3 bis zum Nutzungsbeginn sowie nach Ziffer 4 unmittelbar 
nach Durchführung des Verfahrens durchgeführt werden. Eine angemessene Zahlungsfrist ist 
für diese Fälle einzuräumen, Haushaltsjahre sind zu beachten. 

 
(3) Im Bereich KOMMA entsteht die Gebührenpflicht  

 
1. für Gebühren nach § 6 Abs. 2 nach erfolgter Zulassung zur jeweiligen Veranstaltung. 

 
Beginnt oder endet eine Fortbildungsveranstaltung erst im folgenden Haushaltsjahr, so ent-
stehen die Gebühren bzw. die anteiligen Gebühren für das neue Haushaltsjahr erst mit 
Beginn dieses Jahres.  

 
2. für Gebühren nach § 6 Abs. 3 mit der Auftragserteilung oder nach den vereinbarten Son-

derregelungen. 
 
Vorbehaltlich von Abs. 5 S. 2 werden die Gebühren nach Ziffer 1 nach Abschluss der jeweiligen 
Veranstaltung, die Gebühren nach Ziffer 2 mit der Entstehung fällig. 

 
(4) Im Bereich der Unterkunft und Raumnutzung entsteht die Gebührenpflicht  
 

1. für Gebühren nach § 7 Abs. 2 mit der Zulassung zum Ausbildungslehrgang, zur Fortbil-
dungsveranstaltung oder mit der Zusage zur Nutzung der Unterkunft. 

 
2. für die Gebühren nach § 7 Abs. 3 mit der Zusage zur Nutzung der Räumlichkeit.  

 
Die Gebühren werden mit der Entstehung fällig. Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann die Gebüh-
renforderung im Bereich der Unterkunft bis zum Nutzungsbeginn und im Bereich der Raumnut-
zung unmittelbar nach Veranstaltungsende durchgeführt werden. Eine angemessene Zahlungs-
frist ist für diese Fälle einzuräumen, Haushaltsjahre sind zu beachten. 

 
(5) Die Gebühren nach Absatz 1 bis 4 werden durch Gebührenbescheide festgesetzt. 
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 Sofern die Liquidität der Kasse des AZV beeinträchtigt ist, sind die Gebührenbescheide nach 
Abs. 1 bis Abs. 4 grundsätzlich mit der Zulassung zu versenden.  

 
  

§ 10 
Ermäßigung der Gebühren in besonderen Fällen 

 
(1) Im Ausbildungsbereich der FHVD erfolgt eine Ermäßigung oder Rückzahlung der Gebühren in 

folgenden Fällen: 
 

1. Wird eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer in der ersten Hälfte eines Erhebungszeitrau-
mes einer Gebühr nach § 2 Abs. 2 Ziffer 1, 6.1 und 8 abgemeldet, wird die Hälfte der für 
diesen Erhebungszeitraum erhobenen Gebühren erstattet. Bei Abmeldung in der zweiten 
Hälfte eines Erhebungszeitraumes erfolgt keine Gebührenerstattung. 

 
2. Für den „Sachkundelehrgang Rentenberatung“ nach § 2 Abs. 2 Ziffer 7.1 gilt folgende Son-

derregelung: 
 
 Erfolgt eine Abmeldung vor Fälligkeit der Gebühr, werden keine Gebühren erhoben. Erfolgt 

eine Abmeldung nach Fälligkeit der Gebühr spätestens bis zum Ende des 5. Lehrgangsta-
ges, werden 50 % der auf den Erhebungszeitraum entfallenden Gebühr erstattet. 

 
3. Ansonsten erfolgt bei Abmeldung nach Entstehung der Gebührenpflicht im Ausbildungsbe-

reich der FHVD keine Gebührenerstattung. 
 
(2) Im Ausbildungsbereich der VAB erfolgt eine Ermäßigung oder Rückzahlung der Gebühren in 

folgenden Fällen: 
 
1. Erscheint eine oder ein zu einem Lehrgang oder einer Prüfung zugelassene Teilnehmerin 

oder ein zugelassener Teilnehmer nicht oder tritt sie oder er vor Beginn eines Lehrganges 
oder einer Prüfung zurück oder erfolgt eine entsprechende Abmeldung durch die entsen-
dende Stelle, so ermäßigen sich die Gebühren nach §§ 4 Abs. 2 sowie 5 Abs. 2 und 3 auf 
50 v. H. 
 
Wurden die Lehrgangsplätze im Losverfahren vergeben, gelten abweichend von Satz 1 die 
folgenden Regelungen: 
 
Tritt eine zu einem Lehrgang zugelassene Teilnehmerin oder zugelassener Teilnehmer 
a) mehr als 75 Tage vor Lehrgangsbeginn zurück, werden keine Gebühren fällig; 
b) im Zeitraum von 31 – 75 Tagen vor Lehrgangsbeginn zurück, ermäßigen sich die Lehr-

gangsgebühren nach § 4 Abs. 2 sowie die Gebühren gemäß § 5 Abs. 2 und 3 auf 10 
v.H. 

c) innerhalb von 30 Tagen vor Lehrgangsbeginn zurück und kann der Platz an eine nach-
rückende Person vergeben werden, ermäßigen sich die Lehrgangsgebühren nach § 4 
Abs. 2 sowie Gebühren gemäß § 5 Abs. 2 und 3 auf 10 v.H. In allen anderen Fällen 
gelten die Regelungen der Ziffer 1 S.1.  

 
 Ist ein Erscheinen wegen nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit zu einem Lehrgang oder einer 

Prüfung nach Entscheidung der Studienleitung nicht mehr erfolgversprechend, wird nur 
eine Gebühr in Höhe von 10 v. H. der jeweiligen Lehrgangs- oder Prüfungsgebühr erhoben. 

 
2. Bei einem Ausscheiden auf eigenen Wunsch, wegen nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit 

oder Ausschluss der Teilnehmerin oder des Teilnehmers aus einem laufenden Lehrgang 
oder einer begonnenen Prüfung bleibt die Gebührenpflicht bestehen.  

 
 Bei einem Ausscheiden in der ersten Lehrgangshälfte aus Lehrgängen mit mindestens 300 

Unterrichtsstunden ermäßigt sich die Gebühr allerdings auf 50 v. H. 
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3. Bei Widerruf eines Antrages auf Eintragung in das Verzeichnis des Ausbildungsberufes 

oder der Registrierung des Umschulungsverhältnisses vor Beginn der Ausbildung oder der 
Umschulung wird von der Gebühr nach § 5 Abs. 2 Ziffer 1 ein Anteil von 25 v. H. erstattet.  

 
(3) Im Bereich KOMMA erfolgt eine Ermäßigung bzw. Rückzahlung der Gebühren in folgenden Fäl-

len: 
 

1. Bereich Fort- und Weiterbildung 
 
- Bei einer Abmeldung einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers nach erfolgter Zulas-
sung bis 28 Kalendertage vor Beginn der Veranstaltung ermäßigen sich die Gebühren 
nach § 6 Abs. 2 um 100 v. H. 
 
- Bei einer Abmeldung einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers nach erfolgter Zulas-
sung im Zeitraum ab 27 bis 8 Kalendertagen vor Beginn der Veranstaltung ermäßigen sich 
die Gebühren nach § 6 Abs. 2 um 50 v. H. 
 
- Bei einer Abmeldung einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers nach erfolgter Zulas-
sung ab 7 Kalendertagen vor Beginn der Veranstaltung oder scheidet sie oder er während 
des Seminars aus, sind die Gebühren nach § 6 Abs. 2 in voller Höhe zu entrichten. 

  
2.   Bereich Beratung 

 
Für Absagen seitens des Auftraggebers erfolgen in den verschiedenen Geschäftsbereichen 
folgende Ermäßigungen bzw. Rückzahlungen 

 
2.1 Inhouse-Veranstaltungen, Auftragsfortbildungen und sonstige Beratungsleistungen  

 
- ab Beauftragung bis 28 Kalendertage vor dem Beginn der Maßnahme ermäßigt sich 
die Gebühr nach §6 Abs. 3 auf 25 v.H. 
 
- ab 27 bis 11 Kalendertage vor dem Beginn der Maßnahme ermäßigt sich die Gebühr 
nach §6 Abs. 3 auf 50 v.H. 
 
Ausgenommen sind Aufträge in denen gesonderte Vereinbarungen getroffen wurden.  
 

2.2 Eignungsdiagnostische Verfahren 
 
- ab 27 bis 11 Kalendertage vor dem Beginn der Maßnahme ermäßigt sich die Gebühr 
nach §6 Abs. 3 auf 25 v.H. 
 
- ab 10 bis 4 Kalendertage vor dem Beginn der Maßnahme ermäßigt sich die Gebühr 
nach §6 Abs. 3 auf 50 v.H. 
 

2.3 Coachings 
 
- ab 10 bis 4 Kalendertage vor dem Termin ermäßigt sich die Gebühr nach §6 Abs. 3 
auf 50 v.H. 
 
 

Bei späteren Absagen ist die Gebühr nach §6 Abs. 3 in voller Höhe zu entrichten. 
 
Eine einmalige Terminverschiebung oder Formatänderung innerhalb des Kalenderjahres 
ist gegen Entrichtung einer Bearbeitungsgebühr möglich. Jede weitere Änderung der 
Maßnahme ist einer Absage gleichzusetzen. 
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